Checkliste: Initiativrecht des Personalrats

	Prüfpunkte
	Okay

	1. Mir ist die Bedeutung des Initiativrechts bekannt. 
Das Initiativrecht ist das Recht des Personalrats, von sich aus tätig zu werden. Sie müssen nicht erst auf eine Aufforderung des Arbeitgebers warten, sondern können selbst Vorschläge machen, Anträge stellen oder Themen auf die Tagesordnung bringen. 
	

	2. Ich weiß, wann und wofür der Personalrat das Initiativrecht nutzen kann. 
Für alle Angelegenheiten, die die Beschäftigten oder den Betrieb betreffen. Typische Themen sind z. B.: Arbeitszeitregelungen, Gesundheitsschutz, Gleichstellung, Arbeitsschutz, Personalentwicklung, Fortbildung, betriebliche Sozialleistungen, Arbeitsorganisation. 
	

	3. Mir ist klar, wie das Initiativrecht in der Praxis abläuft. 
Ein oder mehrere Mitglieder des Personalrats bringen einen Vorschlag oder Antrag ein – das kann mündlich in der Sitzung oder schriftlich erfolgen. Das Thema wird im Personalrat beraten und beschlossen. Danach kann der Antrag an den Arbeitgeber weitergeleitet werden. 
	

	4. Ich kenne meine Rechte als Personalrat. 
Der Arbeitgeber muss den Personalrat über die Initiative informieren und mit ihm beraten (Informations- und Beratungsrecht).
	

	5. Das sollte ich bei der Ausübung des Initiativrechts beachten. 
Die Vorschläge sollten sachlich und konstruktiv formuliert sein. Die Rechte des Arbeitgebers und anderer Beteiligter müssen respektiert werden. 
	

	6. So dokumentiere ich als Personalrat die Nutzung des Initiativrechts. 
Die Beschlussfassung im Personalrat muss im Sitzungsprotokoll festgehalten werden. 
	

	7. Ich weiß, was zu tun ist, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert oder ablehnt.  
Sie als Personalrat sollten zunächst nachhaken und den Dialog suchen. Gegebenenfalls können Sie als Personalrat die zuständige Dienststelle oder eine übergeordnete Instanz informieren. Entweder kommt es zum Stufenverfahren oder eine Einigungsstelle wird einberufen.
	

	8. Mir ist klar, weshalb das Initiativrecht so wichtig ist. 
Es ermöglicht Ihnen als Personalrat, aktiv mitzuwirken und nicht nur passiv auf Vorschläge des Dienstherrn zu reagieren. 
	

	Zu finden unter www.adiuva.de 
unter Eingabe des Titels im Suchfeld



